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Sporterziehung

sten werden für die kürzeste
Bahn- und Postautoverbindung

vergütet (Billett 2. KL).

Die Rechnungen sind detailliert

dem kantonalen Sportamt

einzureichen unter Angabe

von Abfahrtszeit und Zeit
der Rückkehr.

4. Die Neuordnung tritt auf den
1. Januar 1989 in Kraft. Auf
diesen Zeitpunkt wird der Be¬

schluss der Regierung vom
27. Juni 1966 (Protokoll Nr.
1 585) aufgehoben.
Ausgenommen davon ist die Einteilung

der Turnberaterkreise,
die im gleichen Beschluss

festgelegt worden ist.

Kant. Sportamt
Graubünden

ICreative - das Nähwunder
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Alle bekannten
INähfunktionen...

Kreu/süch, Blumen,
Verzierungen.
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